
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma 
LoWa GmbH für die Auftragsvergabe. 

 

 
Seite 1

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
Kundeninformationen 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„AGB“ genannt) gelten für alle für alle 
Einzelverträge über die entgeltliche nationale 
und internationale Versendung von Gütern 
(im Folgenden „Transportverträge“ 
genannt) zwischen der 
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(im Folgenden „Auftraggeber" genannt) und 
den Frachtführern bzw. Spediteuren (im 
Folgenden „Auftragnehmer“, 
gemeinschaftlich mit dem Auftraggeber auch 
„Parteien“ genannt).  

 
1.2. Der Auftragnehmer ist Frachtführer im Sinne 

von § 407 HGB und erbringt die Beförderung 
der Transportgutes zur Ablieferung am 
jeweiligen Bestimmungsort oder er ist 
Spediteur im Sinne von § 453 HGB und 
erbringt die entgeltliche Besorgung von 
nationalen und internationalen 
grenzüberschreitenden Transportleistungen 
und –aufträgen sowie eventueller gesondert 
zwischen den Parteien vereinbarter 
Nebenleistungen.  
 

1.3. Diese AGB gelten ausschließlich, wenn der 
Auftragnehmer Unternehmer ist. 
Unternehmer ist gem. § 14 BGB eine 
natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
Demgegenüber ist Verbraucher gem. § 13 
BGB jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 

1.4. Die AGB des Auftraggebers gelten 
ausschließlich und gelten auch für 
Kabotageverkehre in anderen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern nicht 
zwingende gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. Die Allgemeinen Deutschen 
Spediteurbedingungen (ADSp) und/oder 
Vertragsbedingungen für den 
Güterkraftverkehrs-, Speditions- und 
Logistikunternehmer (VBGL) gelten nicht. 
Verwendet der Auftragnehmer 
entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird 
deren Geltung hiermit widersprochen; sie 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 
der Auftraggeber dem ausdrücklich 
zugestimmt hat.  

1.5. Ergänzend zu diesen Geschäftsbeziehungen 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Zwingende gesetzliche Vorschriften gehen 
diesen Geschäftsbedingungen vor, dies gilt 
insbesondere für die Bestimmungen des 
Übereinkommens über den 
Beförderungsvertrag im internationalen 
Straßengüterverkehr (CMR) bei 
grenzüberschreitenden Beförderungen. Bei 
Regelungslücken in der CMR sowie 
außerhalb des Anwendungsbereichs der 
CMR gilt deutsches Recht. 

2. Vertragsgegenstand und Abschluss von 
Ausführungsverträgen 

2.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom 
Auftraggeber bestimmten Güter nach 
Maßgabe dieses Vertrags, konkretisiert durch 
die jeweiligen Transportaufträge sowie der 
diesbezüglichen Transportdokumente 
(insbesondere Ladeschein, Frachtbrief) zu 
befördern und beim jeweils im 
Transportauftrag oder nach 
auftragsbezogener Einzelweisung des 
Auftraggebers bestimmten Empfänger 
abzuliefern. 
 

2.2. Darüber hinaus erbringt der Auftragnehmer 
Nebenleistungen, wie sie sich aus den 
jeweiligen Einzelaufträgen und diesem 
Vertrag ergeben. 

3. Vertragsschluss 

3.1. Die Beauftragung der Leistungen des 
Auftraggebers gilt erst frühestens mit 
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schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als 
verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. 
Schreib- und Rechenfehler) und 
Unvollständigkeiten der Bestellung 
einschließlich der Bestellunterlagen hat 
der Auftraggeber den Auftragnehmer zum 
Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung 
vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der 
Vertrag als nicht geschlossen. 

3.2. Der Auftragnehmer ist gehalten, die 
Beauftragung der Leistungen des 
Auftraggebers innerhalb einer Frist von 30 
Minuten schriftlich zu bestätigen. Ferner kann 
der Auftragnehmer die Annahme durch die 
vorbehaltlose Erbringung der geschuldeten 
Leistungen erklären.  

3.3. Eine verspätete Annahme gilt als neues 
Angebot und bedarf der Annahme durch den 
Auftraggeber. 

3.4. Bei wirtschaftlichem Unvermögen des 
Auftragnehmers, seine Pflichten gegenüber 
dem Auftraggeber zu erfüllen, kann der 
Auftraggeber bestehende Austauschverträge 
mit dem Auftragnehmer durch Rücktritt 
fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem 
Insolvenzantrag des Auftragnehmers. § 321 
BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. 
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber 
frühzeitig schriftlich über eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit informieren. 

4. Leistungen - Be- und Entladung, 
Verladung, Beförderung, Ablieferung 

4.1. Der Auftragnehmer hat abweichend der 
gesetzlichen Regelungen die Be- und 
Entladung der Güter durchzuführen und sie 
betriebssicher zu verladen, sowie die Güter 
ausreichend zu bewachen. Was unter 
ausreichender Bewachung zu verstehen ist, 
bestimmt sich nach Art und Umfang des 
Einzelauftrags. Jedenfalls hat der 
Auftragnehmer Pausen nur auf bewachten 
und videoüberwachten Parkplätzen 
einzulegen. Der Auftragnehmer hat für die 
Einhaltung arbeits- und sicherheitsrechtlicher 
Vorschriften Sorge zu tragen. Ziffer 6bleibt 
unberührt. 

4.2. Vor dem Transport sind die 
Verkehrssicherheit und die Vollständigkeit der 
Ausrüstung des Fahrzeugs durch den 
Auftragnehmer zu überprüfen. Die 
vorgeschriebenen oder im Transportauftrag 
vereinbarten Ausrüstungen sind bis zum 
Beförderungsende mitzuführen. 

4.3. Die im Transportauftrag vorgegebenen Be- 
und Entladetermine sind rechtsverbindlich. 
Bei zu frühem Eintreffen oder bei Ankunft 
außerhalb der Arbeitszeit des Empfängers 
darf nur entladen werden, wenn sich der 
Empfänger dazu bereit erklärt. Dem 
Empfänger dadurch entstehende Mehrkosten 
werden dem Auftragnehmer weiterbelastet. 
Bei Verzögerungen und anderen 
Transporthindernissen, die die 
termingerechte Zustellung gefährden, ist der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu 
informieren und Weisung einzuholen. Bei 
unterlassener oder verspäteter Anzeige haftet 
der Auftragnehmer für den dadurch 
entstandenen Schaden, soweit er dies zu 
vertreten hat. 

4.4. Der Auftragnehmer wird nach Ausführung des 
Transports sämtliche Ablieferungsnachweise 
an den Auftraggeber übermitteln. 

4.5. Der Auftragnehmer sichert zu, im Rahmen 
seiner Tätigkeiten alle gesetzlichen 
Regelungen, insbesondere auch diejenigen 
des Mindestlohngesetzes, einzuhalten. Er 
trägt bei der teilweisen oder vollständigen 
Weitervergabe des erteilten Auftrages an 
Sub- /Nachunternehmer dafür Sorge, dass 
auch diese die gesetzlichen Regelungen, 
insbesondere diejenigen des 
Mindestlohngesetzes, einhalten. Auf eine 
schriftliche Anforderung hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber alle 
relevanten Unterlagen gem. § 17 Abs. 2 S.1 
MiLoG vorzulegen, die dieser zur 
Überprüfung der Einhaltung der 
Mindestlohnzahlung im Sinne des § 20 MiLoG 
benötigt. Die Vorlagepflicht kann auch durch 
eine Bescheinigung des Steuerberaters des 
Auftragnehmers erfüllt werden, in dem dieser 
bestätigt, dass die Verpflichtungen nach § 20 
MiLoG durch seinen Mandanten, dem 
Auftragnehmer, eingehalten werden. 

4.6. Die Parteien können eine zusätzliche 
Vereinbarung über einen Palettentausch 
sowie über das Entgelt für die Gestellung von 
Leerpaletten, den Tausch oder einer etwaigen 
separaten Rückholung treffen. Wird der 
„Kölner- (Zug-um-Zug-Tausch) oder Bonner- 
(mit Rückführungsverpflichtung) 
Palettentausch vereinbart, gelten die von den 
Spitzenverbänden der verladenen Wirtschaft, 
der Spedition und des Güterkraftverkehrs 
entwickelten und empfohlenen Klauseln, aus 
welchen sich die sachgerechte 
Pflichtenaufteilung ergibt. Die getauschten 
Europlatten müssen mindestens der UIC-
Norm 435-4 entsprechen. Bei einem 
Austausch von Hilfsmittel sind diese in 
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gleicher Art, Güte und Anzahl zu tauschen. 
Der Ladehilfsmitteltausch ist vom 
Auftragnehmer schriftlich nachzuweisen und 
zusammen mit den Frachtdokumenten im 
Original an den Auftraggeber zu übersenden.  

5. Unfrei- und Nachnahmesendungen 

5.1. Der Auftragnehmer ist bei Unfrei-Sendungen 
berechtigt, sein Entgelt beim Empfänger 
einzuziehen. Ihm steht die 
Zahlungsabwicklung frei, insbesondere ist er 
berechtigt, Rechnungen zu erteilen. Der 
Auftraggeber hat die offenen Entgelte zu 
bezahlen, falls der Empfänger nicht oder nicht 
in voller Höhe zahlt. 

5.2. Der Auftragnehmer ist bei 
Nachnahmesendungen (Waren- wie 
Frachtnachnahmen) verpflichtet, die 
Sendungen an den Empfänger nur Zug um 
Zug gegen Bezahlung der auf der Ware 
ruhenden Kosten auszuliefern. 

6. Bereitstellung bemannter Lkw, Einsatz 
von Subunternehmern 

6.1. Der Auftragnehmer wird zur Erfüllung seiner 
Verpflichtung aus diesem Vertrag und dem 
jeweiligen Transportauftrag bemannte Lkw in 
ausreichender Anzahl und mit ausreichender 
Ladekapazität zur Verfügung stellen. 

6.2. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass er während des Transports jederzeit 
erreichbar ist, etwa über ein Mobiltelefon. 

6.3. Der Auftragnehmer hat zuverlässiges, 
fachlich geschultes Fahrpersonal (bei 
Gefahrgut mit entsprechenden 
Schulungsbescheinigungen) mit gültiger 
Fahrerlaubnis und mit ausreichender 
Fahrpraxis einzusetzen. 

6.4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in 
Ziffer 6.1. genannten Fahrzeugeinheiten 
pünktlich zu den im Transportauftrag 
genannten Terminen zur Verfügung zu 
stellen. 

6.5. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die 
von ihm eingesetzten Fahrzeuge für die 
Auslieferung der zum Gütertransport 
vorgesehenen Güter geeignet und 
ordnungsgemäß ausgestattet sind. Die vom 
Auftragnehmer bereitgestellten Fahrzeuge, 
Behälter und Zusatzeinrichtungen müssen in 
technisch einwandfreiem Zustand sein und 

den gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften, sowie gegebenenfalls den im 
Transportauftrag ausgewiesenen speziellen 
Anforderungsprofilen für das zu ladende Gut 
entsprechen. Insbesondere gewährleistet der 
Auftragnehmer, dass die von ihm 
eingesetzten Fahrzeuge wasserdicht, sauber 
und geruchsfrei sind. Im Übrigen gilt Ziffer 7. 
des Vertrags. 

6.6. Bei Ausfall des vorgesehenen oder des 
eingesetzten Fahrzeuges hat der 
Auftragnehmer, nach vorheriger Information 
des Auftraggebers, unverzüglich ein 
geeignetes Ersatzfahrzeug zu stellen, 
unabhängig davon, ob der Ausfall vom 
Auftragnehmer zu vertreten ist. Sofern dem 
Auftragnehmer dies nicht möglich ist, stellt der 
Auftraggeber nach Ablauf einer dem 
Auftragnehmer zuvor gesetzten 
angemessenen Frist ein Ersatzfahrzeug, 
sofern nicht eine Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Der 
Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die 
durch die Bereitstellung eines 
Ersatzfahrzeuges entstandenen Kosten dem 
Auftragnehmer in Rechnung zu stellen und 
mit der jeweiligen dem Auftragnehmer 
geschuldeten Transportvergütung zu 
verrechnen, soweit der Fahrzeugausfall vom 
Auftragnehmer zu vertreten ist. 

6.7. Zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag und den Transportaufträgen 
kann der Auftragnehmer Dritte einsetzen. Er 
ist nicht verpflichtet persönlich zu leisten. 
Setzt der Auftragnehmer einen Dritten, etwa 
einen Subunternehmer als Unterfrachtführer 
ein, hat er durch entsprechende vertragliche 
Regelungen mit diesem dafür Sorge zu 
tragen, dass die Bestimmungen dieses 
Vertrags durch den Dritten eingehalten 
werden, insbesondere auch die 
Bestimmungen unter Ziffer 7. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, zur 
Erbringung der Beförderungsleistungen nur 
solche Mitarbeiter, Subunternehmer, 
Erfüllungsgehilfen etc. einzusetzen, die nicht 
in den gängigen sogenannten "Schwarzen-
Listen" genannt sind. 

7. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

7.1. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sein 
Unternehmen, die von ihm eingesetzten 
Fahrzeuge sowie das von ihm eingesetzte 
Fahrpersonal sämtliche gesetzlichen 
Voraussetzungen die für die Durchführung 
der vom Auftraggeber erteilten 
Transportaufträge, sowie dieses 
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Transportvertrags notwendig sind, erfüllen. 
Insbesondere hat der Auftragnehmer Lenk- 
und Ruhezeiten einzuhalten und sich mit dem 
Inhalt von Unfallmerkblättern vertraut zu 
machen und diese an den vorgeschriebenen 
Stellen im Fahrzeug mitzuführen. 

7.2. Der Auftragnehmer wird insbesondere dafür 
sorgen,  
 

7.2.1. dass er selbst, sein Fahrpersonal sowie die 
von ihm gegebenenfalls eingesetzten 
Subunternehmer, falls für den konkreten 
Transportauftrag notwendig, über die für den 
Transport erforderliche Erlaubnis und 
Berechtigung nach § 3 und § 6 GüKG 
(Erlaubnis, Gemeinschaftslizenz, 
Drittlandgenehmigung und/oder CEMT-
Genehmigung) verfügen und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen während der 
Fahrt mitgeführt werden; 
 

7.2.2. dass das Fahrpersonal ein 
Fahrtenberichtsheft nach Art 5 der CEMT-
Richtlinie während der Fahrt mitgeführt wird; 

 

7.2.3. dass er ausländische Fahrer aus Drittstaaten 
(Nicht-EU/EWR-Staaten) und 
Subunternehmer aus einem EU-/EWR-Staat 
ausschließlich mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnissen einsetzt bzw. nur mit der 
erforderlichen Arbeitsgenehmigung einsetzt 
und dafür sorgt, dass das Fahrpersonal die 
vorgeschriebenen Unterlagen 
(Arbeitsgenehmigung oder Negativtest) im 
Original und – soweit notwendig – mit einer 
amtlich beglaubigten Übersetzung in 
deutscher Sprache gem. § 7b Abs. 1 S. 2 
GüKG bzw. bei grenzüberschreitenden 
Transporten die nach den jeweiligen 
gesetzlichen Vorschriften des Landes 
erforderlichen Dokumente mitführt; 

 

7.2.4. dass nur Fahrer eingesetzt werden, die über 
eine gültige Fahrerlaubnis sowie einen 
gültigen Pass oder Personalausweis 
verfügen, die vom Fahrpersonal mitgeführt 
werden; 

 

7.2.5. dass Frachtbriefe und Ladepapiere bei 
Abfahrt vorliegen und während der Fahrt 
mitgeführt werden; 

 

7.2.6. dass die bisher genannten mitzuführenden 
Unterlagen auf Verlangen des Auftraggebers 
oder dessen Vertragspartnern im Original 
vorgelegt werden; 

 

7.2.7. dass nur solche Fahrzeuge eingesetzt 
werden, für die eine gültige 

güterkraftverkehrsrechtliche Zulassung im 
Heimatland des Frachtführers vorliegt. 

8. Gefahrenguttransporte 

Bei Gefahrgutbeförderungen sind die 
gesetzlichen Vorschriften insbesondere die 
ADR/GGVSE einzuhalten. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Ausrüstung ist vollständig 
mitzuführen. Der Auftragnehmer hat einen 
Gefahrgutbeauftragten zu benennen und dies 
ggü. dem Auftraggeber nachzuweisen. Alle 
eingesetzten Fahrer müssen über eine gültige 
ADR-Bescheinigung verfügen. 

9. Weisungen und Information 

9.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur 
Konkretisierung dieses Vertrags und der 
jeweiligen Transportaufträge erforderlichen 
auftragsbezogenen Weisungen des 
Auftraggebers bezüglich des Transportes der 
Ware zu befolgen. Insbesondere wird der 
Auftragnehmer die ihm vom Auftraggeber 
erteilten Informationen und Weisungen 
bezüglich der Be- und Entladetermine 
befolgen. Ziffer 10. bleibt unberührt.  

9.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Auftraggeber unverzüglich über sämtliche für 
die Erfüllung des Transportauftrags 
wesentlichen Umstände, insbesondere über 
etwaige Beförderungs- und 
Ablieferungshindernisse sowie 
Transporthindernisse, Pannen oder Unfälle 
oder sonstige Verzögerungen auf dem 
Transportweg zu informieren. Bei Auftreten 
eines solchen Transporthindernisses ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, soweit tatsächlich 
möglich, den Auftraggeber vorher zu 
informieren und gegebenenfalls seine 
Weisungen einzuholen. Die Informationen 
müssen den Grund der Verzögerung auf dem 
Transportweg sowie die vom Frachtführer 
getroffenen Maßnahmen sowie den 
voraussichtlichen neuen Ablieferungstermin 
enthalten. 

9.3. Im Falle eines Unfalls oder eines 
Schadensfalls wird der Auftragnehmer 
erkennbare Transportschäden und 
Warenverluste dem Auftraggeber melden. 
Folgende Informationen sind (soweit sie 
tatsächlich relevant sind) in Form eines 
schriftlichen Protokolls innerhalb 
angemessener Frist an den Auftraggeber zu 
übermitteln: 
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 Amtliches Kennzeichen und Typ der 
beteiligten Fahrzeuge, 

 Ort, Zeit und Hergang des Unfalls oder 
Schadensfalls, 

 Name, Adresse r Verletzten/Toten, 
 Umfang des Produktaustritts, 
 Sendungsdaten, 
 vom Auftragnehmer getroffene 

Maßnahmen, 
 Rückrufmöglichkeiten. 

 
9.4. Der Auftragnehmer ist bei Übernahme des 

Transportgutes zur unverzüglichen Kontrolle 
des äußeren Zustandes, der Vollständigkeit 
und Identität sowie der beförderungssicheren 
Verpackung und Kennzeichnung des 
Transportgutes verpflichtet. 

9.5. Der Auftragnehmer ist darüber hinaus 
verpflichtet, Beanstandungen auf den 
Beförderungspapieren detailliert zu 
vermerken, vom Absender mit Unterschrift, 
Datum und Stempel zu bestätigen und dem 
Auftraggeber mitzuteilen. Der Auftragnehmer 
hat dem Auftraggeber etwaige 
Beanstandungen des Empfängers mitzuteilen 
und hat darauf hinzuwirken, dass der 
Empfänger seine Beanstandungen bei der 
Quittung schriftlich vermerkt. Bei fehlender 
schriftlicher Beanstandung wird widerleglich 
vermutet, dass der Auftraggeber oder 
Absender das Transportgut und die 
Begleitpapiere gem. §§ 408, 411, 413 HGB in 
beförderungsfähigen und ordnungsgemäßen 
Zustand übergeben hat. 

9.6. Falls Transportschäden am Ladegut 
auftreten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
den Auftraggeber sofort zu verständigen und 
dessen Weisungen einzuholen. 

10. Dritte Auftraggeber 

Dem Auftragnehmer bleibt unbenommen, 
Verträge mit dritten Auftraggebern zu 
schließen und für diese tätig zu werden. Die 
Verpflichtungen aus Ziffer 19. dieses Vertrags 
bleiben davon unberührt. 

11. Beförderungs- und Begleitpapiere 

11.1. Alle für den Transport erforderlichen 
Genehmigungen und Dokumente sind vom 
Fahrer des Auftragnehmers mitzuführen. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, 
Beförderungsleistungen nur mit einem 
entsprechenden Beförderungspapier 
(Frachtbrief, elektronischer Frachtbrief o. ä.) 

durchzuführen. Die Ablieferung der Sendung 
ist deutlich lesbar, mit Firmenstempel, 
Unterschrift, Datum sowie unter Angabe der 
Entladezeit auf dem Frachtbrief zu quittieren. 
Neben der Unterschrift ist der Name des 
Empfängers in Druckbuchstaben anzugeben. 

11.2. Beförderungs- und Begleitpapiere, 
insbesondere CMR-Frachtbrief, 
Handelsrechnungen, Packlisten und 
Zolldokumente oder deren Inhalt dürfen – 
abgesehen von behördlichen oder sonstigen 
gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen – 
Dritten nicht zugänglich gemacht oder 
ausgehändigt werden. 
 

11.3. Das Transportgut darf, sofern keine 
anderweitige Weisung seitens des 
Auftraggebers vorliegt, nur gegen eine 
juristisch verwertbare Empfangsquittung 
ausgehändigt werden, d.h. der 
Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass der Empfänger mit Firmenstempel, 
Unterschrift und Datum sowie unter Angabe 
der Entladezeit auf dem Frachtbrief den Erhalt 
des Transportgutes quittiert. 

12. Sorgfalt und Interessenswahrung 

12.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm 
durch diesen Vertrag sowie durch den 
jeweiligen Transportauftrag respektive durch 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben mit 
äußerster, ihm möglicher und zumutbarer 
Sorgfalt auszuüben. 

 
12.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die 

Interessen des Vertragspartners zu wahren 
und nichts zu unternehmen, was geeignet 
sein könnte, den Ruf, die Marktstellung oder 
die Bonität des Vertragspartners zu 
gefährden. 

13. Frachtgeld 

13.1. Das Frachtgeld wird von den Parteien jeweils 
anlässlich des konkreten Transportauftrags 
frei vereinbart. Sofern die Parteien keine 
Einigung über die Höhe des Frachtentgelts 
erzielen, werden die Parteien keinen 
Transportauftrag schließen. 

 
13.2. Das jeweilige Frachtgeld erhöht sich um die 

jeweils anfallende gesetzliche Umsatzsteuer. 
 

13.3. Mit dem Frachtgeld sind sämtliche 
Aufwendungen des Auftragnehmers 
abgegolten, insbesondere die anfallenden 
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Straßenbenutzungsgebühren und sämtliche 
mit der Fracht vorhersehbaren und normalen 
Leistungen des Frachtführers, insbesondere 
die der Be- und Entladung, falls eine solche 
im jeweiligen Transportauftrag vereinbart 
wurde sowie die Kosten der Verladung. Ziffer 
15. bleibt unberührt. 

 

13.4. Kosten, die dem Auftragnehmer durch die 
Einholung und Ausführungen von Weisungen 
seitens des Auftraggebers entstehen, werden 
dem Auftragnehmer ersetzt, soweit er diese 
Kosten nicht selbst verschuldet hat. 

14. Rechnungsstellung und Fälligkeit 

14.1. Der Auftragnehmer wird nach der 
Durchführung des Transports dem 
Auftraggeber eine ordnungsgemäße 
Rechnung über das vereinbarte Frachtgeld 
inklusive der Original Ablieferungsnachweise, 
Ladehilfsmitteltauschnachweise und 
sonstigen erforderlichen Frachtunterlagen 
stellen. Ferner ist der Rechnung eine vom 
Empfänger ausgestellte (Stempel und 
Unterschrift) Empfangsquittung gemäß Ziffer 
9.2. und 9.5. beizufügen. 

14.2. Sofern die Parteien eine Abrechnung im 
Gutschriftenverfahren vereinbart haben, 
hängt die Fälligkeit nicht vom Zugang einer 
Rechnung ab, da eine Rechnungstellung des 
Auftraggebers entfällt. Die Einzelheiten des 
Gutschriftenverfahrens ergeben sich aus 
einer gesonderten Vereinbarung. 

 
14.3. Der Rechnungsbetrag muss dem 

Auftraggeber bis zum 10. des auf die 
Erledigung des Transportauftrags folgenden 
Monats zugehen. Der Rechnungsbetrag ist 
zum 45. des auf den Rechnungszugang 
folgenden Monats fällig. 

 

14.4. Sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
vereinbart wird, zahlt der Auftraggeber den 
vereinbarten Rechnungsbetrag innerhalb von 
45 Tage netto nach Zugang einer 
ordnungsgemäßen Rechnung inklusive der 
unter Ziffer 14.1. genannten Original 
Dokumente. Bei Banküberweisung ist die 
Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn der 
Überweisungsauftrag des Auftraggebers vor 
Ablauf der Zahlungsfrist bei der Bank des 
Auftragnehmers eingeht; für Verzögerungen 
durch die am Zahlungsvorgang beteiligten 
Banken ist der Auftraggeber nicht 
verantwortlich. Die Zahlung an den 
Auftragnehmer erfolgt unter Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. 

15. Standgeld 

15.1. Der Auftragnehmer erhält ein angemessenes 
Standgeld. Die Höhe wird von den 
Vertragsparteien jeweils bei Abschluss des 
Einzeltransportvertrags vereinbart. 

 
15.2. Der Auftragnehmer erhält das Standgeld, 

sofern er bei der Be- bzw. Entladung aus 
Gründen unangemessen lange warten muss, 
die nicht seinem Risikobereich zuzurechnen 
sind. Hinsichtlich der Angemessenheit der 
Ladezeit gelten die nachstehend aufgeführten 
Regelungen. Ansonsten beurteilt sich die 
Angemessenheit der Standzeit nach den 
Umständen des Einzelfalls. 

 

15.3. Der Auftragnehmer wird das sich aus den 
vorstehenden Absätzen ergebende 
Standgeld gesondert in Rechnung stellen. 
Dieses ist zahlbar und fällig 45 Tage nach 
Zugang der Rechnung. Ziffer 14.4. gilt 
entsprechend. 

 

15.4. Sofern Belade- und Entladezeiten 
überschritten werden, hat der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber bereits dann, wenn diese 
absehbar sind, spätestens aber mit Beginn 
der Wartezeit unverzüglich in Textform zu 
unterrichten. Standzeiten werden nur gezahlt, 
sofern eine Standzeitbestätigung durch den 
Auftraggeber erfolgt ist.  

16. Haftung des Auftragnehmers 

16.1. Der Auftragnehmer haftet im Rahmen von 
nationalen Beförderungen für Güterschäden 
aus Speditions- und Frachtaufträgen 
abweichend von § 431 HGB mit 40 
Rechnungseinheiten (SZR) für jedes 
Kilogramm des Rohgewichts der Sendung. 
Das gilt auch für Schäden, die während einer 
transportbedingten Zwischenlagerung 
entstehen. Bei grenzüberschreitenden 
Transporten haftet der Auftragnehmer nach 
den Regelungen des jeweils zur Anwendung 
gelangenden zwingend vereinheitlichten 
Transportrechts. 
 

16.2. Die Haftung des Auftragnehmers für 
Lieferfristüberschreitungen richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. 

 
16.3. Für Schäden, die im Rahmen verfügter 

Lagerungen entstehen, haftet der 
Auftragnehmer unbeschränkt. 

 

16.4. Der Auftragnehmer haftet für Sachschäden, 
soweit es sich nicht um einen Güterschaden 
handelt, und Personenschäden die er bei der 
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Erbringung seiner vertraglich vereinbarten 
Leistung an Rechtsgütern des Auftraggebers, 
des Absenders, des Empfängers und deren 
Mitarbeiter, Organen oder sonstigen 
Hilfspersonen sowie sonstigen Dritten, 
gegenüber denen der Auftraggeber gesetzlich 
verpflichtet ist, schuldhaft verursacht hat. 
Dabei hat der Auftragnehmer ein Verschulden 
seiner Mitarbeiter oder anderer Personen, 
deren er sich zur Erbringung seiner Leistung 
bedient, im gleichen Umfang zu vertreten wie 
eigenes Verschulden. 

 

16.5. Für sonstige schuldhaft verursachte 
Vermögensschäden, sofern diese nicht einen 
Verspätungsschaden darstellen, haftet der 
Auftragnehmer während des 
Obhutszeitraums innerhalb der gesetzlichen 
Grenzen des § 433 HGB und außerhalb des 
Obhutszeitraums unbeschränkt. 

 
16.6. Die Haftung des Auftragnehmers im 

grenzüberschreitenden Verkehr richtet sich 
nach den Vorschriften des Übereinkommens 
über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR). 
 

16.7. Im nationalen Straßengüterverkehr haftet der 
Auftragnehmer nach den Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuchs. Haben der 
Auftraggeber und dessen Auftraggeber bei 
Verlust/ Beschädigung des Gutes eine 
Regelhaftungssumme vereinbart, die über die 
gesetzliche von 8,33 Sonderziehungsrechten 
für jedes kg des Rohgewichts der Sendung 
hinausgeht, so haftet der Auftragnehmer 
entsprechend dem Spediteur, maximal aber 
mit 40 Sonderziehungsrechten pro kg. 

 

16.8. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 
Verletzung seiner Verpflichtungen aus dem 
Mindestlohngesetz oder auf der Verletzung 
der Verpflichtungen von ihm beauftragter 
Sub-/Nachunternehmer oder Verleiher aus 
dem Mindestlohngesetz beruhen. Diese 
Freistellungsverpflichtung gilt sowohl für die 
zivilrechtliche Haftung als auch für Bußgelder, 
die wegen Verstößen des Auftragnehmers 
bzw. von diesem eingesetzter 
Subauftragnehmer gegen den Auftraggeber 
verhängt werden. Die Verpflichtung zur 
Freistellung gilt ausdrücklich auch gegenüber 
Ansprüchen von Sozialversicherungsträgern 
und Finanzbehörden. Ein Verstoß gegen 
diese Regelungen berechtigt den 
Auftraggeber zur sofortigen Kündigung des 
Auftrags. 

 

 

17. Haftung des Auftraggebers 

17.1. Der Auftraggeber haftet auf Schadensersatz, 
außer im Falle der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur, 
wenn ihm, seinen gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
17.2. Außer wenn dem Auftraggeber, seinen 

gesetzlichen Vertretern oder leitenden 
Angestellten Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, ist die Haftung auf 
den bei Vertragsschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

 

17.3. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen 
gelten auch für etwaige konkurrierende 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung, jedoch 
nicht für Schadenersatzansprüche aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, sowie solche nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder den zwingenden 
Vorschriften des CMR und des HGB. 

18. Versicherung 

18.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sich 
gegen sämtliche Schäden, für die er nach den 
gesetzlichen Bestimmungen und diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet, 
zu marktüblichen Bedingungen und mit 
ausreichenden Versicherungssummen zu 
versichern und während der gesamten Dauer 
der Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten. 

 
18.2. Jede Vertragsänderung oder Kündigung des 

Versicherungsschutzes sind unverzüglich 
anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers 
die betreffende Versicherungspolice 
spätestens bei Abschluss des jeweiligen 
Transportauftrags im Original vorzulegen. Der 
entsprechende Versicherungsbeleg ist bei der 
jeweiligen Beförderung mitzuführen. 

 

18.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Schäden 
jedweder Art, seinem Versicherer und dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und sämtliche für die 
Schadenabwicklung erforderlichen 
Unterlagen ohne jede Verzögerung 
einzureichen. 

19. Kundenschutz 

19.1. Gegenüber dem Auftraggeber ist der 
Auftragnehmer zum Kundenschutz 
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verpflichtet. Der Auftragnehmer darf von 
Kunden des Auftraggebers, die ihm im 
Rahmen seiner Tätigkeit bekannt werden, 
weder unmittelbar noch mittelbar über Dritte, 
Transporte im nationalen oder 
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr, 
sofern diese nicht über die Besorgung von 
Transporten gleicher Art hinausgehen, im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
übernehmen noch solche Aufträge an Dritte 
weitergeben. Bei Vertragsabschluss bereits 
bestehende vertragliche Beziehungen 
zwischen Kunden des Auftraggebers und 
dem Auftragnehmer bleiben von dieser 
Verpflichtung unberührt. 

 
19.2. Kunde ist jeder Auftraggeber oder 

Empfänger.  
 
19.3. Ist unklar, ob die Kunden des Auftraggebers 

dem Auftragnehmer im Rahmen seiner 
Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt 
geworden sind, so muss der Auftragnehmer 
nachweisen, dass ihm die Kunden außerhalb 
seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt 
geworden sind. 

 
19.4. Der Kundenschutz nach Ziffer 19.1. des 

Vertrags hat eine Dauer von zwei Jahren. 
 

19.5. Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit und 
zum Kundenschutz gelten im Falle der 
Beendigung aller Verträge im 
Geltungsbereich dieser Bedingungen für 
einen Zeitraum von 6 Monaten fort. Der 
Auftragnehmer hat durch geeignete 
Vereinbarungen mit seinen Subunternehmern 
die Einhaltung der vorgenannten Pflichten 
sicher zu stellen.  

 

19.6. Verstößt eine Partei oder einer berechtigte 
Person schuldhaft gegen die vorgenannten 
Verpflichtungen so hat die verletzende Partei 
für jeden Fall der schuldhaften 
Zuwiderhandlung eine angemessene 
Vertragsstrafe an die verletzte Partei zu 
zahlen, deren Höhe von der verletzten Partei 
nach billigem Ermessen bestimmt wird und im 
Streitfall vom zuständigen Gericht auf 
Angemessenheit überprüft werden kann. 
Unberührt hiervon bleibt das Recht der 
verletzten Partei, einen 
darüberhinausgehenden Schaden geltend zu 
machen und/oder den Vertrag fristlos aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Der 
verletzenden Partei steht es in jedem Fall frei 
nachzuweisen, dass der verletzten Partei ein 
geringerer oder gar kein Schaden entstanden 
ist. 

20. Vertragsdauer und Kündigung 

20.1. Der Einzelauftrag beginnt mit 
Vertragsschluss. Er endet mit erfolgreicher 
Be- und Entladung der Güter i.S.d. Ziffer 4. 
 

20.2. Das Recht zur fristlosen Kündigung dieses 
Vertrags aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. Als wichtige Gründe einer 
außerordentlichen Kündigung gelten 
insbesondere 

 

 schwerwiegende Vertragsverstöße, 
etwa gegen die 
Kundenschutzklausel (Ziffer 19.) 
oder gegen die Geheimhaltungs- 
und Vertraulichkeitsklausel (Ziffer 
22.), 

 strafbare Handlungen eines 
Vertragspartners, die entweder zu 
Lasten des anderen 
Vertragspartners, dessen 
Auftraggebers oder dessen 
Empfängers gehen, 

 strafbare Handlungen, die geeignet 
sind, das geschäftliche Ansehen des 
anderen Vertragspartners, seiner 
Auftraggeber oder Empfänger zu 
schädigen, 

 wiederholte Reklamationen von 
Empfängern der Ware bzw. 
Absendern der Ware bezüglich der 
Qualität des Transportes oder des 
persönlichen Verhaltens des 
Auftragnehmers und/oder seiner 
Mitarbeiter. 

 
20.3. Die Kündigung ist in Schrift oder Textform (ein 

mit der Post versandter Brief oder per E-Mail) 
gegenüber dem jeweils anderen 
Vertragspartner zu erklären. 

 
20.4. Unberührt von diesen Kündigungsregeln 

bleibt die Sonderregelung über die 
Beendigung des Kundenschutzes gemäß 
Ziffer 19.6. 

21. Zoll- und Einfuhrverfahren 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist 
der Auftragnehmer selbst verpflichtet, das 
Ausfuhrverfahren für alle Warensendungen, 
die der Auftraggeber aus dem Zollgebiet der 
Europäischen Gemeinschaft in ein Drittland 
befördert haben will, ordnungsgemäß 
abzuwickeln. Dies muss unter Beachtung der 
jeweils geltenden Fassung des Zollkodex, der 
Zollkodex-Durchführungsverordnung, des 
Außenwirtschaftsgesetzes, der 
Außenwirtschaftsverordnung sowie der 
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Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren 
ATLAS erfolgen. Davon erfasst ist 
insbesondere die Einhaltung des zweistufigen 
Verfahrensablaufs beim Ausfuhrverfahren mit 
der Gestellung der Waren bei der für den 
Auftragnehmer zuständigen Ausfuhr- und 
Ausgangszollstelle, um für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung der 
Ausfuhrvorgänge und den Erhalt der 
Ausfuhrbegleitdokumente (ABD) zu sorgen. 
Im Falle sog. Kleinsendungen ist für die 
Einhaltung des einstufigen Ausfuhrverfahren 
direkt bei der Ausgangszollstelle Sorge zu 
tragen. 

22. Geheimhaltung und Vertraulichkeit 

22.1. Jeder Vertragspartner hat Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des anderen 
Vertragspartners, die ihm während seiner 
Tätigkeit als solche anvertraut oder bekannt 
geworden sind, auch nach Beendigung des 
Vertrags geheim zu halten. 
 

22.2. Unterlagen über geheime 
Geschäftsvorgänge, die der anderen 
Vertragspartei anvertraut wurden, sind 
unverzüglich nach Ausführung des 
Transportauftrags, spätestens jedoch bei 
Beendigung dieses Vertrags, zurückzugeben. 
Diese Verpflichtung zur Rückgabe umfasst 
auch die vom Auftragnehmer während der 
Laufzeit dieses Vertrags geführte 
Empfängerkartei. 

 

22.3. Die Vertragsparteien kommunizieren nicht 
ohne die vorherige schriftliche Einwilligung 
des anderen Vertragspartners extern mit 
Presse, mit Analysten oder Investoren. 

22.4. Beide Seiten werden den Inhalt dieses 
Vertrags und seiner Anlagen vertraulich 
behandeln. Ausgenommen hiervon ist die 
Bekanntgabe an Personen, die der 
gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung 
unterliegen, soweit diese Bekanntgabe zur 
ordnungsgemäßen Betriebsführung oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
erforderlich ist. Vertrauliche Schriftstücke sind 
gesondert aufzubewahren und unter 
Verschluss zu halten, so dass sie Unbefugten 
nicht zugänglich sind. 

 

22.5. Verstößt eine Partei oder einer berechtigte 
Person schuldhaft gegen die vorgenannten 
Verpflichtungen so hat die verletzende Partei 
für jeden Fall der schuldhaften 
Zuwiderhandlung eine angemessene 
Vertragsstrafe an die verletzte Partei zu 
zahlen, deren Höhe von der verletzten Partei 
nach billigem Ermessen bestimmt wird und im 

Streitfall vom zuständigen Gericht auf 
Angemessenheit überprüft werden kann. 
Unberührt hiervon bleibt das Recht der 
verletzten Partei, einen 
darüberhinausgehenden Schaden geltend zu 
machen und/oder den Vertrag fristlos aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Der 
verletzenden Partei steht es in jedem Fall frei 
nachzuweisen, dass der verletzten Partei ein 
geringerer oder gar kein Schaden entstanden 
ist. 

23. Datenschutz  

Der Auftraggeber erhebt und speichert die für die 
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des 
Auftragnehmers. Bei der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten des 
Auftragnehmers beachtet der Auftraggeber 
die gesetzlichen Bestimmungen. Der 
Auftraggeber ist berechtigt, diese Daten an 
mit der Durchführung beauftragte Dritte zu 
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung des 
Vertrages notwendig ist.  

 
23.1. Der Auftragnehmer erhält auf Anforderung 

jederzeit Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten. 

 
23.2. Sofern und soweit der Auftraggeber im 

Rahmen der Leistungserbringung 
personenbezogene Daten des 
Auftragnehmers im Auftrag verarbeitet, 
werden die Parteien vor Beginn der 
Verarbeitung eine marktübliche Vereinbarung 
zur Verarbeitung von Daten im Auftrag gemäß 
Art. 28 DS-GVO abschließen. 

 
23.3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen, insbesondere 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes neue 
Fassung (BDSG-neu) und des 
Telemediengesetzes (TMG). 

24. Schlussbestimmungen 

24.1. Für diese AGB und die Vertragsbeziehung 
zwischen den Parteien gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss internationalen Einheitsrechts.  

24.2. Ist der Auftragnehmer Kaufmann i.S.d. 
Handelsgesetzbuchs, Unternehmer i.S.v. § 
14 BGB, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 
internationaler Gerichtsstand für alle sich aus 
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dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten der 
Geschäftssitz des Auftraggebers in 
Wuppertal. Der Auftraggeber ist in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Leistungsverpflichtung 
gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen 
Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

 

Stand: 01.01.2025 


